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während der Veranstaltung weder Speisen oder Getränke 
gegen Bezahlung verabfolgt werden noch geraucht wird.

§ 37
Konzerte und sonstige musikalische Darbietungen sowie 
alle durch Rundfunk, Musik- und Sprechapparete ver

mittelte Darbietungen
(1) Sofern Speisen oder Getränke während der Ver

anstaltung nicht verabreicht werden:
1. Die Kartensteuer beträgt 15 °/o des Preises oder Ent

gelts (5 18) für jede einzelne Karte. An Stelle 
dieser Kartensteuer kann eine Pauschsteuer von 
15 % der Roheinnahme erhoben werden (§ 7, Ziffer 2 
Satz 2>, wenn es sich um ständige Unternehmen 
handelt, deren Geschäfts- und Kassenführung den 
Anforderungen entspricht, die üblicherweise an 
kaufmännisch geleitete Unternehmen gestellt 
werden.

2. Die nach § 7, Ziffer 2, Satz 1, zu erhebende Pausch
steuer wird nach § 27 mit der Hälfte des dort be- 
zeichneten Satzes berechnet.

(2) Sofern Speisen oder Getränke, jedoch nicht vor
wiegend oder ausschließlich Weine in Flaschen und 
Liköre oder andere teure Getränke verabfolgt werden:

1. Die Kartensteuer beträgt 20% des Preises oder Ent
gelts (§ 18), mit der Maßgabe, daß die niedrigste 
Steuer 0,10 RM beträgt.

2. Die Pauschsteuer wird nach § 27 mit % des dort
bezeichneten Satzes erhoben. Für die von stän
digen Unternehmungen veranstalteten Musikvor
träge von nicht mehr als vier Mitwirkenden ist bei 
Räumen von nicht mehr als 50 qm . . . 1 RM
Räumen von nicht mehr als 100 qm ... 2 RM
Räumen von nicht mehr als 200 qm ... 4 RM
Räumen von nicht mehr als 300 qm . ... 6 RM
Räumen von nicht mehr als 400 qm . . . 8 RM
für jede weiteren 100 qm . . . . . . .  2 RM
als Pauschsteuer zu entrichten. Für alle durch 
Rundfunk sowie durch Musik- und Sprechapparate 
vermittelten Darbietungen ist die Hälfte der vor
stehenden Steuersätze als Pauschsteuer zu ent
richten.

(3) Sofern vorwiegend oder ausschließlich Weine in 
Flaschen oder Liköre oder andere teure Getränke verab
folgt werden:

1. Die.. Kartensteuer beträgt für jede Eintrittskarte 
25% des Preises oder Entgelts (§ 18) mit der 
Maßgabe, daß als niedrigster Steuerbetrag min
destens 0,20 RM für jede Eintrittskarte zu zahlen ist.

2. Die Pauschsteuer wird mit den vollen Sätzen des 
§ 27 erhoben.

(4)
1. Für gewerbsmäßige Gesangs- und Musikvorträge, 

die auf Grund eines Wandergewerbescheines im 
Umherziehen auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten, in 
Gast- und Schankwirtschaften, öffentlichen Ver
gnügungslokalen, Buden oder Zelten sowie auf 
Höfen von Wohnhäusern dargeboten werden, ist 
eine Steuer zu entrichten, die für jeden Mitwir
kenden 0,10 RM für den Tag beträgt.

2. Diese steuerpflichtigen Vorträge sind von den 
Unternehmern vor Beginn bei der Steuerbehörde

• - anzumelden. Haben die Unternehmer solcher Vor
träge an einem Tage bereits in anderen Gemeinden

Steuern entrichtet, so sind sie von der weiteren 
Steuer befreit, über die Entrichtung der Steuer 
haben sie sich auszuweisen.

3. Gelegentliche Gesangs- und Musikvorträge auf 
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen sowie auf 
Höfen von Wohnhäusern sind steuerfrei.

§ 39
Varietevorstellungen, Spezialitätenvorstellungen, Tingel
tangelvorstellungen, Tanzvorführungen, Kunstlaufvor
führungen im geschlossenen Raum auf Eisbahnen oder 
Rollbahnen, Puppen- und Marionettentheater, Schauflüge.

,(1) Die Kartensteuer beträgt 15 % des Preises oder 
Entgelts (§ 18), mit der Maßgabe, daß als geringster 
Steuerbetrag 0,10 RM für jede Karte zu entrichten ist. 
Bei Tanz Vorführungen in fest bestuhlten Sälen, bei 
Varietevorstellungen in Sälen mit fester Bestuhlung und 
bühnentechnischer oder polizeilich gleichgestellter Ein
richtung sowie bei Eisballettaufführungen in Form einer 
Pantomime in geschlossenen Räumen mit fester Bestuh
lung und mit theatermäßiger Einrichtung und bei Puppen- 
und Marionettentheatern wird an Stelle der Kartensteuer 
eine Pauschsteuer von 15 % der Roheinnahme erhoben 
(§ 7, Ziffer 2, Satz 2), wenn während der Veranstaltung 
weder Speisen noch Getränke verabfolgt werden und es 
sich um ständige Unternehmen handelt, deren Geschäfts
und Kassenführung den Anforderungen entspricht, die 
an kaufmännisch geleitete Unternehmen üblicherweise 
gestellt werden.

Die pach §7 .Ziffer 2, Satz 1, zu erhebende Pausch
steuer wird nach den Sätzen des § 27 mit der Hälfte des 
dort bezeichneten Satzes berechnet.

(2) Sofern Speisen oder Getränke, jedoch nicht vor
wiegend oder ausschließlich Weine in Flaschen oder Liköre 
oder andere teure Getränke verabfolgt werden, beträgt die 
Kartensteuer 20% des Preises oder Entgelts (§18) mit 
der Maßgabe, daß als niedrigster Steuerbetrag 0,20 RM. 
für jede Karte zu entrichten ist. Pauschsteuer wird nach 
den vollen Sätzen des § 27 erhoben.

(3) Werden vorwiegend oder ausschließlich Weine 
in Flaschen, Liköre oder andere teure Getränke verab
folgt, so wird die Kartensteuer in Höhe von 25 % des 
Preises oder Entgelts (§ 18) mit der Maßgabe erhoben, 
daß als niedrigster Steuerbetrag 0,30 RM für jede Karte 
zu entrichten ist. Die unter Abs. 2 erwähnte Pauschsteuer 
wird nach den \'Afachen Sätzen des §27 und immer 
dann erhoben, wenn sie höher ist als die Kartensteuer.

§ 43
Kabarettvorstellungen und -Vorträge.

(1) Kabarettvorstellungen im Sinne dieser Steuer
ordnung sind Gesangs- und deklamatorische Vorträge so
wie Sch^ 'Rungen von Personen und Kunstfertigkeiten, 
auch Tänze, die auf offenem Podium (nicht Bühnen
podium) oder ohne solches und ohne bühnentechnische 
Einrichtungen veranstaltet werden.

(2) Die Kartensteuer beträgt 15 % des Karten
preises oder Entgelts (§ 18) mit der Maßgabe, daß al* 
niedrigster Steuerbetrag mindestens 0,10 RM zu ent
richten ist.

Die Pauschsteuer wird nach den Sätzen des § 27 mit 
der Hälfte des dort bezeichneten Satzes erhoben.

(3) Sofern Speisen oder Getränke, jedoch nicht vor
wiegend Weine in Flaschen, Liköre oder andere teure 
Getränke verabfolgt werden, beträgt die Kartensteuer 
20% des Preises oder Entgelts (§18) mit der Maßgabe, 
daß als niedrigster Steuerbetrag 0,20 RM für jede Karte


